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B e r ich t 
d~ s ,\ ußer~politiscr:en Ausschusses 

tiber den 3eschluß des nationalrates vom 20. M~rz 1975 betreffend 
ein Abkorr,iIlcn zv:ischen der Repl.!blik Österreich und cll~r Republil: 
Eolu~bien über die Aufhebung von Sichtvermerksgebühren 

Art. 1 des Eegenstä::~GJ.ichen Abkommens enthält die Befreit::.r~g 

der in Kolumbien wohnhaften 5sterreichischen 3taatsblirger von den 
Geblihren für die 3rteilung des Wiedereinreisesichtvermerkes. 
Im Art. 2 ist eine Befreiung der in Österreich wohnhaften kolum
bianischen Staatsbürger von Gebühren und Abgaben für die Erteilung 
des unbefristeten Sichtvermerkes für die ei~- oder mehrmalige 
~Jiedereinreise vorgesehen. Ar."':.. 3 des Abkom":J0Ds bei:::.~al tet die 
-," d' k' , l .. un 19ungs .... aus8 .... 

Dem lJationalr3t erschier.. bei der Genehmigung des Abschlusses 
des vorliegenc.en AtkoD::1enS die Erlassung von besonc.eren Bundes
gesetzen im Sinne des. Art. 50 Abs. 2 B-VG zur überführung des 
Vertragsi~haltes in die innerstaatliche Rechtsordnung nicht 
erforderlich. 

Der Außenpolitische Ausschuß hat die gegenständliche Vorla.ge 
in seiner Sitzung vom 2. April 1975 in Ver~andlung geno~men ~nd 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu err.pfehlen, keinen 
Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Außenpolitische Ausschuß 
somit den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des rationalrates vo~ 20. M~rz 1975 te
treffe!1d ein Abkommen zwischen der Republik österreich und ()cr 

Republik Kolumbien über die Aufho-bung von Sichtvermerksgebi.i~re!"~, 
wird kein Einspruch erhoben. 

Dr. S c h a m b eck 

Berichterstatter 

Wien, am 2. April 1975 

B ü r k I e 
Obrnann 
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